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Anlage 1 

Förderbedingungen 

PROMOS 2019 
 
1. Allgemeines 

Hinweis zur Datenpflege:  

Die Daten der mit dem Projekt verbundenen Projektverantwortlichen und Projektassistenten 
sind im Portal stets aktuell zu halten (z.B. im Falle von Elternzeiten, Personalwechsel). Diese 
Daten sind Grundlage der jeweils tagesaktuellen Verteiler, über die ggf. wichtige Informationen 
weitergeleitet werden! 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Erfolgen im Rahmen dieses Projekts Veröffentlichungen und Maßnahmen der Öffentlichkeits-
arbeit aller Art – beispielsweise Presseerklärungen, Publikationen, Arbeitsmaterialien, Be-
richte, Ankündigungen, Einladungen, Messen, Internetauftritte oder andere - ist zusätzlich zu 
der Vorgabe in Ziffer 3.5 im Zuwendungsvertrag das Logo des DAAD gut sichtbar anzubrin-
gen.  

 

Bedeutung von Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für die Vergabe und Durchführung 
von Stipendien, Studienreisen und Wettbewerbsreisen. 

Liegt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für das betreffende Land oder die Region 
vor, so darf die Hochschule keine Stipendienvereinbarung/Stipendienzusage schließen/aus-
stellen. Wird nach Beginn des Aufenthalts vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung ausge-
sprochen, müssen die Stipendiaten von der Hochschule zur Ausreise aufgefordert werden. Die 
Stipendiaten sind darauf hinzuweisen, dass sie sich, insbesondere bei Reisen in Regionen mit 
kritischer Sicherheitslage, auf der Seite des Auswärtigen Amtes (Elektronische Registrierung: 
"Elefand") registrieren sollten.  

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: Hinweise zur allgemeinen Sicher-
heitsvorsorge für Reisen ins Ausland und Aufenthalte im Ausland. 

 
DAAD-Gruppenversicherung 

Die Studierenden und Doktoranden sind auf die Möglichkeit der Auslandsversicherung (kom-
binierte Kranken-, Unfall- und Privathaftpflichtversicherung) über den Gruppentarif des DAAD 
hinzuweisen.  

Tarifinformationen finden Sie unter: https://www.daad.de/versicherung/de/ 

Die Versicherung kann nur noch online abgeschlossen werden: https://portal.daad.de 

Bei Fragen zur Auslandsversicherung wenden Sie sich bitte per E-Mail an die DAAD-Ver-
sicherungsstelle: Versicherungsstelle@daad.de 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass mögliche Versicherungsleistungen von den Geförderten 
(oder der Hochschule) selbst zu übernehmen sind. 

 

2. Kombinations- und Anrechnungsregelungen 

Gesamtförderdauer bei Studien- und Praktikumsaufenthalten 

Grundsätzlich kann ein PROMOS-Geförderter innerhalb eines Bildungsabschnitts (der jeweils 
mit dem Ablegen eines Abschlusses endet) insgesamt sechs Monate gefördert werden; dabei 
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spielt es keine Rolle, ob nur eine Fördermaßnahme oder eine Kombination aus beiden För-
dermaßnahmen gewählt wird. 

Für die Teilnahme an Fachkursen, Sprachkursen, Studienreisen und Wettbewerbsreisen gibt 
es keine Beschränkung durch eine Gesamtförderdauer.  

 

„Erasmus+“ und PROMOS 

Studienaufenthalte und Praktika können nicht über PROMOS gefördert werden, wenn eine 
Förderung durch „Erasmus+“ möglich ist. 

Die Förderung von Studienaufenthalten im „Erasmus+“-Raum ist in PROMOS nur in folgenden 
Ausnahmefällen möglich:  

- Eine „Erasmus+“-Kooperation (Inter Institutional Agreement) besteht nur für einen 
bestimmten Fachbereich (oder ausschließlich für eine bestimmte Programm-
schiene) 

- Das „Erasmus+“-Kontingent eines Fachbereichs ist ausgeschöpft. 

- Ein weiterer „Erasmus+“-Auslandsaufenthalt ist ausgeschlossen. 

 

Hinweise: 

Werden Studierende in den oben genannten Fällen über PROMOS gefördert, geht der DAAD 
davon aus, dass im Anschluss an die PROMOS-Förderung eine neue „Erasmus+“-Koopera-
tion oder eine Erweiterung des bestehenden Kooperationsvertrages bzw. eine Erhöhung des 
Austauschkontingents mit der Partnerhochschule angestrebt wird. Sofern dies abgelehnt wird, 
ist eine PROMOS-Förderung weiterhin möglich. Die Ablehnung der Partnerhochschule ist 
durch die schriftliche Korrespondenz zu dokumentieren und für eine Prüfung aufzubewahren. 

 

BAföG-Leistungen und PROMOS-Stipendien 

Die Studierenden sind darauf hinzuweisen, dass PROMOS-Stipendien bei der zuständigen 
Stelle für Auslands-BAföG anzuzeigen sind. 

 

DAAD-Individualstipendien und PROMOS-Stipendien 

DAAD-Individualstipendien und PROMOS-Stipendien dürfen nicht gleichzeitig in Anspruch 
genommen werden. 

 

Deutschlandstipendium und PROMOS-Stipendium 

Das Deutschlandstipendium und die PROMOS-Förderungen können uneingeschränkt 
gleichzeitig bezogen werden. 

 

Deutsche öffentliche Stipendien und PROMOS-Stipendien 

Doppelförderungen aus deutschen öffentlichen Mitteln sind nicht zuwendungsfähig. Werden 
durch deutsche öffentliche Mittel Auslandsaufenthalte gefördert, ist maßgeblich, welcher 
Zweck verfolgt wird. Das bedeutet, dass eine Förderung mittels PROMOS nicht möglich ist, 
wenn bereits mit deutschen öffentlichen Mitteln derselbe Zweck verfolgt wird.  

Die Studierenden sind vom Projektträger (Zuwendungsempfänger) darauf hinzuweisen, dass 
sie die PROMOS-Förderung bei anderen öffentlichen deutschen Stipendiengebern anzuzei-
gen haben. 
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Stipendien aus privaten Mitteln können uneingeschränkt neben PROMOS-Stipendien bezo-
gen werden. 

 

Entgeltliche Tätigkeiten und PROMOS-Stipendien 

Während der Laufzeit des Stipendiums dürfen vergütete Tätigkeiten nur mit Zustimmung des 
Projektträgers durchgeführt werden. 

 

PROMOS-Stipendien in Neuseeland 

Bitte beachten Sie, dass PROMOS-Stipendiaten bei Aufenthalten in Neuseeland aufgrund ei-
ner Vereinbarung zwischen dem neuseeländischen Bildungsministerium und dem DAAD 
grundsätzlich nur die günstigeren Studiengebühren für Inländer („in-state tuition" oder „dome-
stic fees“) entrichten müssen. Dies ist aber vor Beginn des Aufenthalts mit der Gasthochschule 
zu klären.  

 

3. Einzelaufstellung Geförderte (Nachweisprüfung) 

Anstatt einer Belegliste, ist im PROMOS-Programm die „Einzelaufstellung Geförderte“ zu 
pflegen und im Verwendungsnachweis zum zahlenmäßigen Nachweis einzureichen. Das 
entsprechende Formular kann auf der DAAD-Homepage im Downloadbereich unter „Weitere 
Informationen“ heruntergeladen werden 

Die „Einzelaufstellung Geförderte“ ist darüber hinaus bis zum 30.11 eines Förderjahres 
als Excel-Datei an conde@daad.de zu senden. 

 

4. Sonderbedarf für PROMOS-Geförderte mit Behinderung 

Ein Sonderbedarf für PROMOS-Geförderte mit Behinderung kann in Höhe von bis zu 10.000 
Euro als zuwendungsfähig anerkannt werden, wenn es sich um auslandsbedingte Mehraus-
gaben handelt und andere zuständige Stellen (z.B. Sozialversicherungsträger) keine finanzi-
elle Unterstützung gewähren. Zum Antrag, der in Textform (z.B. E-Mail) an das programmfüh-
rende Fachreferat im DAAD zu richten ist, müssen folgende Dokumente eingereicht werden: 

- Kopie eines Behindertenausweises (Grad der Behinderung mindestens 50 Prozent) 

- Tabellarische Aufstellung der voraussichtlichen Ausgaben  

- Nachweis, dass eine andere zuständige Stelle keine finanzielle Unterstützung 
leistet  

Die Bewilligung erfolgt über einen gesonderten Zuwendungsvertrag (Bewilligungsschreiben). 


